
A n t r a g 

der Abgeordneten 

und Genossen 

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 

Fernmeldeinvestitionsgesetz wie folgt geändert wird 

(FMIG-Novelle 1995): 

XOCGP.-NR 
Nt 'lOS' 
PlIs. 1 2. 0 k t. 1995 

"Der Nationalrat wolle beschließen, das 

Fernmeldeinvestitionsgesetz, BGBl.Nr. 3 12/ 197 1, zuletzt geändert 

durch das Bundesgesetz, BGBl.Nr. 24/ 1995, wie folgt zu ändern: 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

D as Fernmeldeinvestitionsgesetz, BGBl.Nr. 3 12/ 1971, zuletzt geän

dert durch das Bundesgesetz, BGBl.Nr. 24/1995, wird wie folgt 

geändert: 

1. § 1 Abs. 1 laute�: 

1! (1) Der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 

wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 

Finanzen 

1. in den Jahren 1964 bis 1994 zur Erweiterung und Erneuerung des 

österreichischen Fernsprech-, Datenvermittlungs-, Fernschreib

und Funknetzes sowie zur Beschaffung von Kraftfahrzeugen, Meß

geräten und Werkzeugen, zur Durchführung allgemeiner Hochbau

vorhaben für den Fernmeldedienst, zur Errichtung kombinierter 

Post- und Fernrneldebauten und für sonstige Investitionen nach 

Maßgabe des Fernmeldeanteils, ab dem Jahre 1988 zur Durchfüh

rung von Hochbauvorhaben für den Post- und Postautodienst 

sowie ab dem Jahre 199 1 für die übrigen Investitionen im Post

und Postautodienst bei den hiefür in Frage kommenden Unter

nehmungen Bestellungen im Höchstausmaß von 222 100 Millionen 

Schilling zu vergeben; 
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2. in den Jahren 1995 bis 1996 zur Durchführung der in Z. 1 ge

nannten Vorhaben bei den hiefür in Frage kommenden Unter

nehmungen Bestellungen im Höchstausmaß von 36 000 Millionen 

Schilling zu vergeben. 

2. § 2 Abs. 1 lautet: 

"(1) Zur Begleichung der von den Unternehmungen vorgelegten 

Rechnungen sind jene Mehreinnahmen an Fernsprechgebühren zu ver

wenden, die 

in den Jahren 1965 bis 1967 über den Betrag von 

1 680 Millionen Schilling, 

in den Jahren 1968 bis 197 1 über den Betrag von 

2 000 Milliohen Schilling, 

im Jahre 1972 über den Betrag von 2 500 Millionen Schilling, 

im Jahre 197 3 über den Betrag von 2 700 Millionen Schilling, 

im Jahre 1974 über den Betrag von 3 000 Millionen Schilling, 

im Jahre 1975 über den Betrag von 3 300 Millionen Schilling 

und in den Folgejahren über den Betrag hinaus anfallen, der in 

den Jahren 1976 und 1977 einem Satz von 47,5 vH, im Jahre 1978 

einem Satz von 55 vH, im Jahre 1979 einem Satz von 6 3  vH, in den 

Jahren 1980 bis 1982 einem Satz von 66 vH, in den Jahren 198 3 bis 

1986 einem Satz von 60 vH, in den Jahren 1987 bis 1990 einem Satz 

von 66 vH, in den Jahren 199 1 bis 1994 einem Satz von 68 vH, im 

Jahre 1995 einem Satz vo� 66 vH und im Jahre 1996 einen Satz �on 

46 vH der jährlichen Gesamteinnahmen an Fernsprechgebühren ent

spricht. In Höhe dieser Mehreinnahmen - die in den Bundesvoran

schlägen bei. Kapitel 78 getrennt zu veranschlagen sind - sind 

gleich hohe zweckgebundene Ausgabenansätze bei Kapitel 78 vor

zusehen." 

Artikel 11 

Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1996 in Kraft. 

r 
In formeller Hinsicht w���rSucht, diesen Antrag dem \. 

Verkehrsausschuß zuzuweis�n ) 
/ I 

405/A XIX. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original)2 von 4

www.parlament.gv.at



- 3 -

B e g  r ü n d � n 9 

Um die Nachfrage nach modernen zukunftsweisenden Kommunikations

einrichtungen abdecken zu können, die im Hinblick auf die 

Wettbewerbs fähigkeit der österreichischen Wirtschaft in der EU 

unbedingt erforderlich sind, wurden im Rahmen der FMIG-Gebarung in 

den vergangenen Jahren jeweils jährlich Investitionsausgaben in Höhe 

von rd. 17000 bis 18 000 Mill.S aufgewendet. Um den be

triebswirtschaftlich notwendigen zügigen weiteren Ausbau des 

elektronischen digitalen Vermittlungs systems sowie den weiteren 

Ausbau des Mobilfunks (GSM) und einer modernen 

Telekornmunikationsinfrastruktur (u.a. Telekommunikations-Highways) 

zu gewährleisten, sind für die Jahre 1995 und 1996 Investitions

ausgaben von insgesamt 36 000 Millionen S (jährlich 18 000 Millionen 

S) vorgesehen. 

Zur finanziellen Abdeckung dieses Investitionsbedarfes ist, unter 

Bedachtnahme auf den Anstieg des aushaftenden Fremdkapitals und die 

steigende Zinsenbelastung, die Anhebung des Zweckbindungsschlüssels 

im Ja�re 1996 auf 54 % unbedingt erforderlich. 

405/A XIX. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original) 3 von 4

www.parlament.gv.at



�. 
/ - 4 -

F i n a n z  i e 1 1 e A u s  wi r k u n g e n  

Im Hinblick auf den anhalt'end hohen Investitionsbedarf sind für den 

Novellierungszeitraum 1995 bis 1996 trotz Anlegung eines äußerst 

strengen Maßstabes an Sparsamkeit Investitionsausgaben von 36 000 

Millionen S vorgesehen (jährlich 18 000 Millionen Schilling) . 

Damit soll der weitere Ausbau und die Fortsetzung der Modernisierung 

des Telekornmunikationswesens in Österreich sichergestellt und 

gleichzeitig ein Beitrag zur Erhaltung und Attraktivierung des 

Wirtschaftsstandortes Österreich geleistet werden. 

Trotz der Anhebung des Prozentsatzes des Zweckbindungsschlüssels für 

das Jahr 1995 von 32 % auf 34 % werden sich die 

Bankverbindlichkeiten von 98 �lilliarden S per Ende 1994 auf mehr als 

1 10 Milliarden S per Ende 1995 erhöhen. 

Durch die &.""lhebung des Zweckbindungs schlüssels auf 54 % soll die 

be=eits nahezu unzumutbaren Überschuldung der Post verlangsamt 

we=den. Durch die ggstd1. Haßnahme ' .... erden s ich die 

Bankverbindlichkeiten per Ende 1996 nur auf rd. 114 Milliarden S 

e=höhen. Die Erhöhung des Zweckbindungsschlüssels ist auch im 

Hinblick auf die totale Liberalisierung des Telekommarktes ?er 

1. Jänner 1998 und die damit verbundenen Einnahmenausfälle unbedingt 

in diesem Ausmaß erforderlich. 

Bei einer Beibehaltung des bisherigen Zweckbindungsschlüssels von 

34 % auch für das Jahr 1996 würde sich angesichts des erforderlichen 

hohen notwendigen Investitionsvolumens und des schon zu hohen 

Schuldenstandes der Post eine bereits kritische Zinsenbelastung 

sowie ein unzumutbares Absinken des Eigenkapitalanteiles ergeben. 

Durch die Neuregelung kann einem zu starken Ansteigen des Fremd

kapitalanteiles entgegengewirkt werden. Gleichzeitig kann ein 

weiterer Beitrag zur Konsolidierung des Bundeshaushaltes durch eine 

Ablieferung an das Budget im Jahr 1996 in einer Größenordnung von 

rd. 3 Milliarden S geleistet werden. 
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